
Köhler, Hans

Article  —  Digitized Version

Die degressive Abschreibung in der Konjunktur

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Köhler, Hans (1956) : Die degressive Abschreibung in der Konjunktur,
Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol. 36, Iss. 10, pp. 553-558

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/132358

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://hdl.handle.net/10419/132358
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


D ie degressive Abschreibung in der Konjunktur
Dr. Hans^Köhler, Hamburg 

u .
D ie  F rage nach e in er fü r die kaufm ännische Erfolgsrechnung sinnvollen  M ethode d er A b 
schreibung gehört in  das Gebiet der B etriebsw irtschaft. A ber je d e r  betriebliche V organg hat 
gesam tw irtschaftliche Auswirkungen. G leichgerichtetes H an deln  in  d er betrieblichen inve- 
stition s- u nd K red itp o litik  kann sich in  d er G esam tw irtschaft zu  kon junkturpolitischen  
T en den zen  akkum ulieren , die em pfindlich  unser gesellschaftliches L eben  beeinflussen. D er 
K in d erg la u b e , d a ß  d ie  optim ale G estaltung des betrieblichen E rfolgs eo  ipso da s O ptim um  
d e r  gesam tw irtschaftlichen Entwicklung bedeute, h a t un ter d e r  K on zep tion  ein er sozia len  
M arktw irtschaft u n d  d er Forderung nach perm an en ter V ollbeschäftigung keine G ültigkeit 
m ehr. D ie aus d e r  betriebswirtschaftlichen Sicht sin n fä lligen  F orderungen bedürfen  stets 
d er  gesam tw irtschaftlichen  Überprüfung, um  w irtschaftspolitische G ü ltigkeit zu  gew innen.

I mmer m ehr gehen die deutsdien Unternehmen 
dazu über, ihre A nlagew erte degressiv abzu- 

sdireiben. Das geschieht jedoch nicht ohne W ider
spruch in  der Öffentlichkeit: auf diese Art der A b
schreibung se i es unter anderem zurüdczuführen, so 
sagt man, daß die derzeitige Konjunktur Ausmaße 
angenom m en habe, die gesamtwirtschaftlich nicht 
mehr verantw ortet werden könnten. Leider fehlt bis 
heute für d iese Kritik noch eine ausreichende Be
gründung; w ie  so oft wird auch hier eine einmal 
geäußerte A uffassung ungeprüft weitergegeben, als 
ob sie die W ahrheit schon in sich trage. Es ist daher 
notw endig, d ie A ufgabe der degressiven Abschrei
bung vom  Standpunkt der Unternehmung näher zu 
erläutern, von  da aus die Kritik erst einmal ihrem  
begrifflichen Inhalt nach genügend abzugrenzen, um 
damit d ie V oraussetzungen zu schaffen, die es er
lauben, d ie  volkswirtschaftliche Berechtigung der Ein
w endungen gegen  die degressiven Abschreibungen 
von  einer ausreichenden Grundlage aus zu beurteilen.

DIE DEGRESSIVE ABSCHREIBUNG 
IN  DER KAUFMÄNNISCHEN ERFOLGSRECHNUNG

Abschreibung ist das Verfahren der kaufmännischen 
Buchführung, durch das zur Gewinnermittlung und 
auch für die Selbstkostenrechnung die jew eiligen A n
schaffungspreise der A nlagen auf die einzelnen Jahre 
ihrer N utzung verteilt werden, und zwar unter A kti
vierung der noch nicht aufgebrauchten Restbeträge 
in der Bilanz. D ie einzelnen Abschreibungen können  
von  Jahr zu Jahr entw eder linear (gleichbleibend) 
oder degressiv  (abfallend) oder auch progressiv (an
steigend) sein . D ie M ethode darf jedoch nicht w ill
kürlich gew ählt werden, sondern es sind von Fall zu 
Fall e ingehende Ü berlegungen anzustellen, w obei es 
nicht auf die technische, sondern auf die tatsächliche 
A bnutzung unter Berücksichtigung der zu erwarten
den Ä nderungen im wirtschaftlichen Ablauf ankommt. 
Schmalenbach schrieb aber schon vor Jahrzehnten in 
seiner „Dynamischen Bilanzlehre“ über die Abschrei
bungsm ethode, daß die degressiven Abschreibungen

der Regelfall sein  sollten, w eil die m eisten A nlage
güter notwendig vor ihrem technischen Verschleiß  
aus dem Betrieb genommen werden müßten und bei 
all diesen Gegenständen die Gebrauchsfähigkeit im 
allgem einen größer sei, w enn sie neu wären.
Technisch lassen sich die Restwerte in der Bilanz so 
verbuchen, daß unter Belastung der Gewinn- und 
Verlustkonten (unter Minderung der Gewinne) die 
Anschaffungspreise für A nlagen von Jahr zu Jahr um 
die Abschreibungen gekürzt oder entsprechende Kor
rektivbeträge (Wertberichtigungen) gegenüber den 
v o ll aktivierten Anschaffungspreisen auf der Passiv
seite der Bilanz eingesetzt werden. Dazu ist aber 
für den Fachmann im engeren Sinne hier noch eine  
w eitere Erklärung notwendig: W enn wir die A b
schreibungen nach den Anschaffungspreisen bemes- 
sen, so lassen wir uns zunächst von der Absicht] 
leiten, das Kapital nominal zu erhalten. Damit lehnen  
wir aber den Grundsatz der realen Kapitalerhaltung 
keinesw egs ab; wir sind sogar der Auffassung, daß 
ihm die Priorität zusteht. Wir sind aber w eiter der 
Meinung, daß sich auch bei einer Rechnung nach den 
nominalen W erten (Anschaffungspreisen und V er
kaufspreisen) der Grundsatz der realen Kapitaler
haltung verwirklichen läßt; alles andere bleibt Theo
rie. Um aber auf diesem  W eg das Ziel der realen  
Kapitalerhaltung zu erreichen, ist es notwendig, daß 
die völkswirtschaftlichen Preise nahezu stabil bleiben. 
Ist das nicht der Fall, steigen die Preise insbesondere \  
durch Geldverschlechterung in größerem Umfange, 
so liegen  immer Fehler in der Gesamtwirtschaft vor,  ̂
die sich nicht über das Rechnungswesen der Unter-^ 
nehmung abfangen lassen ‘).

W enn wir die Auffassung, die Schmalenbach hinsicht
lich der degressiven Abschreibungen schon vor langem  
geäußert hat, auf unsere Zeit übertragen, so müssen  
wir feststellen, daß sich an ihrer Gültigkeit seit damals 
nichts geändert hat. Das Tempo des „Fortschritts“ hat

‘) Siehe dazu aud i m eine U ntersudiung „Konzerne und  Konzern
b ilanzen“, Ham burg 1950, S. 47 u . 48.
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u

eher zugenommen und zwingt daher die Unterneh
men noch mehr, ihren Bestand an A nlagen der wirt- 
sdiaftlidien Entwicklung anzugleidienj das heißt, sie  

.. 'f vorzeitig durch neue Investitionen zu ersetzen. Wir 
m öditen dazu vor allem auch auf das hinweisen, was 
sich unter der Bezeichnung Automation sdion seit 
langem angebahnt hat und den Anlagen eine immer 
größere Bedeutung gibt. Das Postulat, degressiv ab
zuschreiben, sdieint daher heute nodi vordringlicher 
zu sein, w eit vordringlidier jedenfalls als in der Zeit, 
als Sdim alenbadi es erstmalig aus wissensdiaftlichen  
Erkenntnissen ableitete. Ich m ödite daher audi die 
A uffassung nahelegen, daß die Unternehmen mehr 
denn je dazu übergehen sollten, in der kaufmänni- 
sdien Erfolgsrechnung (in der Handelsbilanz, w ie es 
in der Spradie des Kaufmanns heißt) degressiv abzu- 
sdireiben.
Dabei sollte vor allem audi nidit übersehen werden, 
daß berechtigte Abschreibungen zwar als Aufwand  
über Gewinn- und Verlustkonto laufen, um so die 
Ermittlung eines braudibaren Gewinns zu ermög
lichen, daß sie nadi ihrem Begriffsinhalt aber auch 
Kapitalumwandlungen sind: die für A nlagen lang
fristig angesetzten M ittel werden durch die Abschrei
bungen Hgujjie und stehen bereit, um neu w ieder so 
angelegt werden zu können, daß der Betrieb den 
neuzeitlichen Anforderungen gewachsen sein  kann.

DIE ABGRENZUNG GEGENÜBER DEN STILLEN RESERVEN 

W ir müssen hier eine klare Trennungslinie zu den 
sogenannten stillen Reserven ziehen, die so gern über 
A nlagen gebildet werden. D ie degressiven Abschrei
bungen tendieren mehr als die gleichbleibenden A b
schreibungen zu solchen Reserven, und daher ist es 
auch wichtig, daß der begriffliche Unterschied klar 
erkannt wird. A lle Abschreibungen sollen dem wirt
schaftlichen Schwund an Gebrauchsfähigkeit der A n
lagegüter folgen und müssen daher auch als Aufwand  
den jew eiligen  Gewinn- und Verlustkonten belastet 
werden. Auf diesem W ege stellen sie  nicht nur die 
Kapitalumwandlung rechnerisch dar, sondern sichern 
sie auch als solche ab. W enn aber über d ie degres
siven  Abschreibungen hinaus Verringerungen der 
A nlagew erte als Abschreibungen verbucht werden, so 
sind sie nichts anderes als Gewinnverwendungen, die 
nur nach außen als Aufwand g e ta r n t 'w e n lS  '
Wir haben in unseren früheren Veröffentlichungen 
immer w ieder aus wissenschaftlicher Erkenntnis ge
fordert, daß im Interesse einer ordnungsmäßigen Er
folgsrechnung und auch der Bilanzklarheit keine stil
len Reserven gebildet werden dürfen, obwohl es bis
lang üblich war, sie aus den Erwägungen des Han
delsrechts vor allem mit der Absicht, die Gläubiger 
ausreichend zu schützen, nicht zu beanstanden. Wir 
sagen nichts gegen diesen Gläubigerschutz, sind aber 
der Auffassung, daß solche Reserven offen als Ver
wendung von Gewinn ausgew iesen werden müssen: 
und man möge sie. dann auch Rücklagen und ähnlich 
nennen. Nur so können braudibare (vergleichbare) 
Gewinne eirrechnet werden, und die Bilanz gibt ein

z

richtiges Bild über die vorhandenen Restwerte, ohne 
daß damit der Gedanke einer Vermögensrechnung zu 
stark betont wird )̂, D ie Erfolgsrechnung wird aber 
nicht nur im Jahr der Bildung von stillen  Reserven 
verfälscht, sondern auch in späteren Jahren, wenn 
diese Reserven durch zu niedrige Abschreibungen 
w ieder aufgelöst werden. Das Postulat, in der Han
delsbilanz überwiegend degressiv abzuschreiben, wird 
deshalb nur mit der Einschränkung, daß keine stillen  
Reserven gebildet werden, bejaht.
W ir wissen, daß in der Praxis die Grenze zwischen 
Abschreibungen und Gewinnminderungen zur Bildung 
von stillen  Reserven oft nicht leicht gefunden werden 
kann, w eil es sich hierbei nicht um genau errechen
bare Zahlen, sondern um Annäherungswerte (Schät
zungszahlen) handelt. D ie Übergänge sind bis zu 
einem  gew issen  Umfang fließend, und man soll da
her auch bei der Berechnung der degressiven Ab
schreibungen nicht zu kleinlich sein. Aber man darf 
auch nicht zu großzügig sein, sondern muß jedesmal 
genaue Überlegungen über den wirtschaftlichen Ge
brauchsschwund von einem Jahr zum anderen anstel
len, um damit die berechtigten Abbuchungen über 
Gewinn- und Verlustkonto zu bemessen.
D ieser Auffassung scheint auch der wissenschaftliche 
Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium in seinem  
letzten Gutachten vom 3. Juli 1956 zu folgen, obwohl 
die reichlich unklare Formulierung in Nr. 50b Abs. 2 
zu manchem Rätselraten Anlaß geben kann. Sie lau
tet: „Eine zwecks Beeinflussung der zeitlichen Ver
teilung privater Investitionsausgaben erfolgende 
M anipulation der betrieblich notw endigen Abschrei
bungssätze und -methoden ist abzulehnen, da damit 
stets eine Verfälschung der betrieblichen Erfolgs
rechnung verbunden ist". W enn der Beirat damit auch 
die notwendigen degressiven Abschreibungen gemeint 
haben sollte, so könnten wir allerdings auf Grund 
unserer betriebswirtschaftlichen Erkenntnisse seiner 
Auffassung nicht folgen.

DAS STEUERLICHE PROBLEM 

Versuchen wir aber das v ie l zu G enerelle in der 
Kritik an den degressiven Abschreibungen mehr zu 
begrenzen, so müssen wir feststellen, daß die Ein
w endungen sich w eniger gegen diese M ethode in der 
Handelsbilanz (in der kaufmännischen Erfolgsrech
nung) richten. Sie w enden sich vornehmlich dagegen, 
daß nach der jüngsten Entwicklung auch für die Er
mittlung der steuerpflichtigen Gewinne die abfallen-

Sdim alenbadi h a t sd ion  in  se iner „Dynam isdien Bilanziehre" 
darauf hingew iesen, daß die kaufm ännisdie Bilanz, w enn sie audi 
aussd iließ lid i der Zweckbestimmung der Erfolgsredinung un ter
s te llt w erden müsse, dennoch für V erm ögensredinungen benutzt 
w erden  könne. Dazu habe id i an anderer Stelle  („Konzernbilanzen" 
a. a. O. S. 36 u. 37) darauf hingew iesen, daß gerade die W erte 
der dynamischen Bilanz als R estw erte zw isdien den A usgaben und 
Einnahm en liegen und so in das vo lksw irtsd iaftlid ie  Preisgefüge 
e ingebaut sind: in die A nsdiaffungspreise und in die V erkaufs
p reise. Dadurdi, daß aber in den Bilanzen vor allem auch nadi 
der G edankenführung von Schm alenbadi die nodi n id it ausge- 
glid ienen Einnahm en und A usgaben zusam m engestellt werden, 
geben die Bilanzzahlen gleid izeitig  eine U bersid it darüber, in 
welcher Form und in w eldiem  Umfange die U nternehm en über die 
vo lksw lrtsd iaftlid ien  Preise in den volksw irtsdiaftlichen Prozeß 
eingebaut sind. D iese U bersldit muß allerd ings audi dann zum 
größten Teil verlo ren  gehen, w enn die Preise in  der großen Linie 
gesehen n id it m ehr stab il bleiben.
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den Abschreibungen zulässig sind. Obwohl das Steu
errecht w eitgehend  die Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung, w ie es im Steuerredit heißt, für die 
Errechnung der steuerlichen Gewinne übernommen 
hat, mußten doch Jahrzehnte vergehen, ehe auch die 
d egressiven  Abschreibungen für die Steuerbilanz an
erkannt wurden.
D ie rechtliche Grundlage für die steuerliche Zulässig
k eit von  Abschreibungen liegt in § 7 des Einkommen
steuer-G esetzes, der auch für das Körperschaftsteuer
recht gilt. A n sich könnte nach dem W ortlaut dieser 
Bestimmung auch degressiv abgeschrieben werden, 
obw ohl nicht von Abschreibungen, sondern von A b
setzungen für Abnutzung (Afa) gesprochen wird. Der 
Reichsfinanzhof hat schon seit langem zugestimmt, 
daß d iese  A bsetzungen für Abnutzung (Abschrei
bungen) nicht nach der technischen, sondern nach der 
im allgem einen kürzeren wirtschaftlichen N utzungs
dauer zu bem essen sind: aber er hat stets an der 
A uffassung festgehalten, daß innerhalb dieser M ög
lichkeit immer nur die gleichbleibenden Absetzungen  
für A bnutzung angewandt werden dürfen. Eine ge
w isse  A ngleichung an die degressiven Abschreibun
gen w äre vielleicht unter Anwendung von § 6 Nr. 1 des 
Einkom m ensteuer-Gesetzes möglich gew esen; durch 
Abbuchung auf niedrigere Teilwerte (Wiederbeschaf- 
^ungspreise im Rahmen der Gesanjtbewertung). Hier 
sprach auch der Reichsfinanzhof von Abschreibungen  
(Abschreibungen w egen Wertminderung). Sie sind 
aber ein  schwieriges Unterfangen, daß praktisch 
kaum Bedeutung hat erlangen können.
Der Grund für d iese Zurückhaltung dürfte vor allem  
darin gelegen  haben, daß die Rechtsprechung in den 
degressiven  Abschreibungen die Gefahr erkannte, die 
in ihrer N eigung zu stillen Reserven liegt, die der 
G esetzgeber aus der Grundanlage seiner Bestimmungen 
für die steuerliche Gewinnermittlung unbedingt schon 
seit jeher verhindern w ollte, um eine gleichmäßige 
B elastung zu sichern. Aber aus der Erkenntnis einer 
solchen Gefahr allein kann keineswegs die Berechti
gung abgeleitet werden, degressive Abschreibungen, 
überhaupt abzulehnen. Solche Abschreibungen (Ab
setzungen für Abnutzung) sind, soweit sie angebracht 
sind, auch für die steuerliche Beurteilung Aufwand, 
der vom  Bruttogewinn abgezogen werden muß. Daher 
hätte auch die Rechtsprechung die abfallenden A b
schreibungen zulassen müssen, allerdings unter ge
nauer Feststellung, w o die Grenze gegenüber den 
stillen  R eserven liegt.

DIE INITIATIVE DER VERWALTUNG

D ie heutige Entwicklung im Steuerrecht jedoch, die 
darauf hinausläuft, neben den gleichbleibenden Ab
schreibungen (Absetzungen für Abnutzung) auch de
gress ive  Abschreibungen zuzulassen, geht auf einen  
Entschluß des Bundesfinanzministeriums zurück, das 
in  seinen  Veranlagungsrichtlinien die Finanzämter 
schon se it längerem angew iesen hat, gegebenenfalls 
auch abfallende Absetzungen für Abnutzungen zuzu
lassen . In diesen Richtlinien heißt es zwar, daß A b

setzungen für Abnutzung in linearen (gleichbleiben
den) Jahresbeträgen die R egel bleiben müssen und 
Absetzungen in ungleichen Jahresbeträgen (degres
sive Absetzungen) nur bei V orliegen besonderer V er
hältnisse, insbesondere bei schnellem V eralten der 
A nlagegegenstände zulässig seien. Dann wird aber •, 
der Raum zur A uslegun g' so erheblich ausgew eitet, ‘j 
daß in W irklichkeit die degressiven Absetzungen  
zum Regelfall werden: durch die Erklärung, daß 
ein schnelles V eralten bei der heutigen techni
schen Entwicklung bei beweglichen Anlagegütern mit 
einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 10 
Jahren oder mehr allgem ein angenommen werden 
kann; es ist eine alte Erfahrung, daß die betriebsge
wöhnliche Nutzungsdauer zum eist in der N ähe der 
Grenze von 10 Jahren liegt, in manchen Fällen, w ie  
bei Seeschiffen darüber, aber nur seltener darunter. 
Bei allen diesen A nlagegütern können daher die Ab
setzungen für Abnutzung in ungleichen Jahresbe
trägen, vor allem degressiv, abgebucht werden, und 
es soll nicht beanstandet werden, w enn in diesen Fäl
len die Absetzungen für Abnutzung nach den je 
w eiligen  Buchwerten (Anschaffungspreis und spätere 
Restbeträge) unter Zugrundelegung eines unverän
derlichen Hundertsatzes (also geometrisch degressiv) 
abgeschrieben werden.

Die Veranlagungsrichtlinien beschränkten sich aller
dings auf die beweglichen A nlagegegenstände, so daß 
bei unbeweglichen Anlagegütern nach w ie  vor nur 
die gleichbleibenden A bsetzungen verbucht werden 
konnten. Aber auch schon in dieser Form bedeutete 
die neue Regelung aus der Initiative der Verwaltung  
ein großes Entgegenkommen an das Postulat für die 
kaufmännische Erfolgsrechnung.

D iese erstmalige Maßnahme der Verwaltung ist auch 
auf die Rechtsprechung nicht ohne Einfluß geblieben, 
die heute w eitgehend der Einstellung der Verwaltung 
gefolgt ist. In den neuesten Richtlinien für die V er
anlagung 1955 hat sich daher auch die Verwaltung im 
wesentlichen auf d ie Gesichtspunkte der letzten  
Rechtsprechung zurückgezogen, die dort ausführlich 
angegeben ist. Es ist nicht unsere Aufgabe, auf 
nähere Einzelheiten der Rechtsprechung einzugehen, 
w eil es uns vornehmlich darauf ankommt, die w irt
schaftspolitischen Auswirkungen in großer Linie auf
zuzeigen. W er sich praktisch in Einzelfällen orien
tieren w ill, m öge sie nach den Quellen in den Veran
lagungsrichtlinien selbst studieren. Ergänzend haben 
wir hier nur noch mitzuteilen, daß der Bundesfinanz
hof jetzt dazu übergeht, die degressiven Absetzun
gen unter bestimmten Voraussetzungen auch für Ge
bäude zuzulassen.®)
Dadurch, daß die Rechtsprechung der Auffassung der 
Verwaltung gefolgt ist, kann der gegenw ärtige Zu
stand der Rechtsentwicklung nicht mehr durch einen  
Verwaltungsakt des Ministeriums, sondern nur durch 
eine entsprechende Änderung in der Gesetzgebung

*) Siehe dazu: Emil Römer, „Zur degressiven A bsdireibung bei 
Fabrikgebäuden", in: „Finanzrundsdiau", Heft 12 vom  20. Ju n i 1956.
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selbst beseitigt werden. Den W eg, die degres
siven Abschreibungen zuzulassen, konnte die V er
waltung zunädist allein gehen, w eil sie den Steuer- 
pfliditigen gegenüber auf Ansprüdie aus der Redit
sprediung verziditetj w ollte man diese Reditsaus- 
legung wieder aufgeben, läge der Verzicht beim 
Steuerpfliditigen, der sid i jetzt auf die Reditspre
diung berufen kann.

DIE WIRTSCHAFTSPOLITISCHE BEURTEILUNG 
DER KURSÄNDERUNG IM STEUERRECHT

Die Anordnung der Finanzverwaltung, audi die de
gressiven Absdireibungen zuzulassen, hatte ohne 
Zweifel einen wirtsdiaftspolitisdien Charakter. Sie ; 
w ollte gegenüber der starren Reditsprediung d a s : 
Absdireibungsproblem so auflodcern, w ie es kaui-j 
männisdier A uffassung entspredien mußte, um soj 
audi von der steuerreditlidien Seite aus dazu beizu-; 
tragen, daß die Unternehmen der Bundesrepublik 
ausreidiend liquide wurden, damit sie nidit zuletzt 
im Interesse unseres Außenhandels ihre Investitionen  
stets den Zeitverhältnissen entsprediend erneuern 
könnten. Wir m öditen sagen, daß ein soldier Kurs- 
w ed isel zu begrüßen war. Die Finanzverwaltung 
konnte sid i audi aus ihren rein fiskalisdien Inter
essen  zu diesem Zugeständnis bereit finden, w eil es 
sid i bei den abfallenden Absdireibungen für sie 
hödistens um einen Vorgriff des Steuerpfliditigen  
handelt, der entweder durdi entsprediend niedrigere 
Absetzungen in späteren Jahren oder audi gegebe
nenfalls durdi niedrigere Restwerte b e im , Abbudien  
durdi A ussdieiden eines A nlagegegenstandes sidi 
ausgleidien muß.
Die Kritik an der Zwedcmäßigkeit der degressiven  
Abschreibungen in der Steuerbilanz, mit dem Tat
bestand der aufsteigenden Konjunktur verbunden, 
leitet sich allein aus der N ervosität ab, die die soge
nannte Überhitzung dieser Konjunktur ausgelöst hat. 
W enn wir jedodi die N eurose, die sicher nidit ohne 
ernsthaften Grund entstanden ist, auf ihren Ursprung 
zurüdcführen, so bleibt uns die lapidare Erklärung, 
daß die öffen tlid ik eit zum mindesten ahnt, daß diese  
Konjunktur audi mit einer Geldschöpfung auf dem 
W ege über den Rediskont durch die Notenbank ver
bunden ist, d ie die innere Kaufkraft bedroht und die 
bislang nur durch die Hortung der M ittel im Julius
turm notdürftig abgefangen werden konnte.
D iese Geldschöpfung geht zum w eitaus größten Teil 
auf unsere Exportüberschüsse zurück, die die N oten
bank vorfinanziert. Sie ist aber auch dadurch ent
standen, daß zu v ie le  Unternehmen die kurzfristige 
W echselfinanzierung dazu benutzt haben, um zu in
vestieren: daß W arenwechsel langfristig in Finanz
wechseln eingefroren sind, die zuletzt die Notenbank  
honoriert hat. Und dabei taucht die V ersion auf, daß 
eine solche Entwicklung w eitgehend auch auf die 
steuerlichen V ergünstigungen aus den degressiven  
Abschreibungen (Absetzungen für Abnutzung) zu- 
rücizuführen ist, daß also v ie le  Kaufleute nur des
halb selbst aus kurzfristigen W echselkrediten so' 
großzügig investiert haben, um den steuerlichen Vor

teil der abfallenden Abschreibungen ausnutzen zu 
können, w eshalb die M öglichkeit zu soldien Abschrei
bungen so schnell w ie möglich aus dem Steuerrecht 
w ieder beseitigt werden müsse, um w enigstens eine 
'weitere Entwicklung hier abzufangen. Und ein wenig 
■schwingt gar die Angst davor mit, daß die neuen In
vestitionen nicht mehr nutzbringend im Binnenmarkt 

' ausgew ertet werden können, sich damit auf den Ex
port stürzen und die Ausfuhrüberschüsse noch mehr 
anschwellen lassen. W ir müssen also aus der steuer
lichen Blickrichtung die Abschreibungen in einer ganz 
anderen Vorstellung erkennen: nicht mehr als Mittel 
zur Bemessung von Aufwand und zur Absicherung 
der Kapitalumwandlung, sondern als M ittel der Ex
pansion. Es ist ungemein interessant, daß das Gut- 
a ^ te n  des W issenschaftlichen Beirats beim Bundes
wirtschaftsministerium diesen Gedanken überhaupt 
nicht aufgreift. Das Gutachten begnügt sich mit dem 
Hinweis, daß „Sonderabschreibungen im Hinblick auf 
die Grundsätze der Gleichmäßigkeit und Gerechtig
keit der Besteuerung einerseits, auf die Gefahr eines 
mit der bestehenden Wirtschaftsordnung nicht zu ver
einbarenden punktuellen Steuerdirigismus anderer
seits nur in Ausnahm efällen“ zugelassen werden  
sollen.
Wir stehen jedoch unter dem Eindruck, daß in  der 
Richtung auf Expansion d ie Auswirkung der abfallen
den Abschreibungen w esentlich überschätzt wird. Wir 
w ollen  nicht bestreiten, daß die V orteile aus den 
§§ 7a ff des Einkommensteuer-Gesetzes dazu bei
getragen haben können, daß sich kurzfristige Kredite 
festgefahren haben, zumal trotz ihrer wesentlichen  
Einschränkungen ab Anfang 1955 die alten Bestim
mungen noch längere Zeit beanspruchten, um aus
zulaufen. Aber heute ist das Ausmaß der Abschrei
bungsm öglichkeiten aus ihnen so beschränkt, daß 
auch sie kaum noch die Anlageausw eitung erheblich 
beeinflussen können. Doch darauf kommt es in die
sem Zusammenhang w eniger an. W ichtiger ist es zu 
erkennen, daß selbst die M öglichkeiten aus den  
§§ 7a ff nicht ohne w eiteres mit der „degressiven  
Abschreibung" aus der betriebswirtschaftlichen und 
steuerlichen Terminologie identifiziert werden könneii.

Das Ausmaß dieser Abschreibungen ist wirklich zu 
eng und auch steuerlich an so v ie le  Verklausulierun
gen gebunden, daß wir uns kaum einen Kaufmann 
vorstellen können, der w egen solcher Abschreibungs
möglichkeiten heute noch seinen kurzfristigen W ech
selkredit einsetzen möchte. V ielleicht, daß man an
streben müßte, durch die steuerliche Rechtsprechung 
noch besser, als es bereits geschehen ist, die Grenze 
gegenüber den stillen Reserven auizuzeigen.
W er sich aber audi an Zahlen unterrichten möchte, 
den verw eisen  wir auf die instruktiven Beispiele im 
Abschnitt über die „Abfallende Abschreibung" der 
„Dynamischen Bilanzlehre" von Scfamalenbach ’). 
W enn wir heute vielleicht auch großzügiger rechnen, 
als es Schmalenbach in seinen Beispielen tut, so wer

*) A usgabe 1939, S. 141—149.
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den w ir aus ihnen doch erkennen, daß eine erheb
liche A usw eitung notw endig wäre, um das Risiko aus 
Investitionen durdi kurzfristige Kredite nur w egen  
der degressiven  A bsdireibungen auch nur annähernd 
zu reditfertigen.
N ad i unseren jetzigen  Maßstäben würde bei einer 
betriebsgew öhnlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren 
für einen  A nlagegegenstand die geometrisdi degres
sive  A bsdireibung auf der Grundlage eines Satzes 
von  etw a 15 Vo so geredinet werden können:

A nschaffungsp re is 30 000 DM
15 ®/o A bschreibung  4 500 D M .

, W e r t am  Ende des 1. J a h re s  , 25 500 DM
15 ”/o A b sd ire ib u n g  vom  R est 3 825 DM

W e rt am  Ende des 2, J a h re s  21 675 DM
15 “/o A bschreibung  vom  R e st 3 251 DM

W e rt am  Ende des 3. J a h re s  ■ 18 424 DM •
15 °/o A bschreibung  vom R est 2 764 DM

W e rt am  Ende des 4. J a h re s  15 660 DM
Um das B eispiel n idit zu schwierig zu machen, ist die 
Frage unbeaditet geblieben, ob im ersten Jahr v ie l
leicht nur ein  bestimmter Bruchteil der ermittelten 
A bsdireibung, geredm et nadi dem Verhältnis der 
M onate der Nutzung zur Gesamtmonatszahl, abge
zogen  w erden darf. Die jew eiligen  Restwerte können  
in den vorstehend aufgeführten Größenverhältnissen 
auf die A ktivseite der Bilanz überführt werden, oder 
es sind entsprediende Wertberiditigungen auf der 
P assivseite  zu verrechnen. Im letzteren Falle würde, 
der A nlagegegenstand audiEnde des 4. Jahres aktiv mit 
dem Anschaffungspreis von 30000 DM ersdieinen, 
dem passiv, eine W ertberiditigung von 4500 +  3825 -f 
3251 +  2764 =  14 340 gegehüberstehen müßte.
W ir sehen  an diesem  Beispiel, daß selbst bei einer 
solchen großzügigen Redinung die Mehrbeträge ge
genüber den linearen Absdireibungen von jedesm al 
3000 DM im Jahr nidit übermäßig groß sein können. 
Sie betragen:

im 1. Jahr 1 500 DM
im 2. Jahr 825 DM
im 3. Jahr , 325 DM

Im 4. Jahr liegt die Absdireibung bereits unter dem  
Betrag der gleidibleibenden Absdireibung, und es 
könnte erw ogen werden, den Restbetrag von da ab 
nach der Restnutzungsdauer in gleidie Beträge auf
zuteilen . Dann würde die jährliche Absdireibung im 
5. Jahr und in den folgenden Jahren 

15660 : 6 =  2610 DM 
betragen. Auf diese Art läßt es sich vermeiden, daß 
die geom etrisdie Reihe so lange fortgeführt wird, 
bis der A nlagegegenstand entweder aus dem Betrieb 
entfernt wird oder der Erinnerungsposten erreicht ist ?).
?) Zu d iesem  Problem kreis m üssen w ir jedodi w iederum  nodi 
e in ige  B em erkungen für unsere  engeren  Fadikollegen m adien. W ir 
w issen , daß in  den A bsdireibungen allgemein sdion die Tendenz 
zu r E xpansion liegen  kann, und zw ar in  der Zeit des Interregnum s 
zw isd ien  A bsd ire ibungsjah r und A ussdieiden des A nlagegutes aus 
d er F ertigung . W ir w issen audi, daß eine soldie Tendenz durd i 
d ie  deg ress iven  A bsdireibungen nur nod i vergrößert w erden kann. 
D er Rahm en so ld ie r M öglidikeiten is t aber immer nu r seh r be> 
sd irän k t, zum al in e iner derartigen  Ausweitung der A nlagen die 
g roße G efahr lieg t, daß späte r die M ittel für notw endige Ersatz- 
besd iaffungen  n id it m ehr ausreid ien . W ir können dieses Problem  
h ie r ab e r sd ion  deshalb  unbead ite t lassen, weil für eine so ldie 
E xpansion im m er n u r e igene liquide M ittel eingesetzt w erden.

WIRKSAMERE MITTEL

In diesem Zusammenhang möchte ich jedodi noch 
einiges zu dem sagen, w as der W issenschaftliche Bei
rat beim Bundeswirtsdiaftsministerium in seinem  letz- 
ten Gutachten zu dem Problem der Abschreibungen 
w eiter ausgeführt hat. Es ist zu begrüßen, wenn  
in soldien Gutachten den mehr oder w eniger betriebs- 
w irtsdiaftlidien P rob lem en  nidit ausgewichen wird 
und der Beirat aus einer solchen Blickrichtung vor 
allem auf die volkswirtsdiaftliche Gefahr hinweist, 
die in einer Verfälschung der betrieblichen Erfolgs
rechnung liegt; besser koiinte mein Postulat in dieser 
Riditung nicht bejaht werden. Aber es bereitet Un
behagen, w enn die Überlegung dann so fortgeführt 
wird: „Dieser Nachteil (nämlich eine Verfälschung der 
betrieblichen Erfolgsrechnung) entfällt bei Sonderab-' 
sdireibungen, die bilanzmäßig gesondert ausgew iesen  
werden und steuerbegünstigt oder -befreit sind". 
Auch Sonderabschreibungen laufen über Gewinn- und 
V erlustkonto und verfälsdien die Erfolgsrechnung. 
Die Verschleierung der Bilanz ließe sich jedoch allen
falls dadurch verhindern, daß solche Absdireibungen  
in ihr gesondert ausgew iesen werden. Dazu ist aber 
notwendig, daß sie offen als Reserve auf Anlagen  
passiviert werden und nicht in dem allgem einen W ert- 
beriditigungskonto für die A ktivw erte der Anlagen  
verschwinden. Theoretisch ist es selbstverständlidi 
m öglidi, Reserven auf A nlagen in der Bilanz offen  
auszuweisen, ein Verfahren, daß nur zur Ausnutzung 
irgendw eldier steuerlicher V orteile dienlidi sein  
kann, das aber der allgem einen Übung zuwiderläuft, 
die A nlagew erte zu benutzen, um unter Schmälerung 
des Gewinnes Reserven zu verstecken. Aber w eder 
in  den §§ 7a, 7d oder 7e des Einkommensteuer-Geset
zes ist ausdrüdilich angeordnet worden, daß die nadi 
ihnen zulässigen Absdireibungen offen als Reserve 
ausgew iesen w erden müssen. V ielleicht hat der Bei
rat bei seinen Ausführungen an ein Verfahren w ie 
in § 7c gedadit, nadi dem vö llig  außerhalb der Er- 
fölgsredinung für die steuerliche Veranlagung von  
dem ermittelten Steuergewinn im ersten Jahr der b e
stimmte A nteil eines Darlehnsbetrages für den W oh
nungsbau als Maßnahme zur Beseitigung der W oh
nungsnot steuerfrei abgezogen werden kann. Dann 
bleibt aber der richtige W ert stets in der Bilanz, und 
man kann daher auch nicht voij offen ausgew iesenen  
Sonderabschreibungen sprechen.
Wir müssen in diesem  Zusammenhang vor allem auch 
darauf hinw eisen, daß das Gutachten doch zu sehr die 
kaufmännische und steuerliche Erfolgsrechnung mit
einander verbindet. Schmalenbach hat schon darauf 
hingew iesen, daß der Gewinnbegriff nichts anderes 
als ein Zweckbegriff ist: Gewinn ist die rechnerische 
Größe, mit der ein bestimmter Zweck erfüllt werden  
soll. Es dürfte sich heute allgem ein die Auffassung 
durchgesetzt haben, daß kaufmännische und steuer
liche Erfolgsrechnung w egen der zu unterschiedlichen 
Zweckbestimmungen der zu ermittelnden Gewinne zu
m eist nicht übereinstimmen können. Das, w as der Bei
rat fordert, ist das Postulat für die kaufmännische
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Erfolgsredinung, die h insiditlid i der Absdireibungen  
sid i aber keinesw egs der steuerlidien Erfolgsredi- 
nung ansdiließen muß, insbesondere nidit dort, w o  
das Steuerredit ausdrüdclidi die Bildung von stillen  
Reserven zuläßt.“)
Das Problem der degressiven Absdireibungen ist 
jedenfalls ein eindrudcsvolles Beispiel dafür, daß es 
nidit genügt, sid i mehr oder w eniger nur von den 
Impulsen des Irrationalen leiten zu lassen. D ie Kri
tik wäre mandiesmal unterblieben, w enn w enigstens 
alle, die dazu fadikundig genug sind, sid i um eine 
ausreidiende begrifflidie Abgrenzung bemüht und 
sid i dabei die riditigen Vorstellungen über die 
Größenverhältnisse, die in den degressiven A bsdirei
bungen liegen, gem adit hätten.
W ir sehen in der grundsätzlidien Beseitigung der 
degressiven A bsdireibungen im Steuerredit kein  
geeignetes Mittel, um eine w eitere Ausdehnung der
“) Siehe darüber m einen A ufsatz »Das Bilanzproblem “, Zeitsd irift 
fü r handelsw issensdiaftliche Forschung 1939, S. 126 Hi auch W alb 
in  seinem  klassischen W erk „Erfolgsrechnung p riv a te r und öffent
licher B etriebe", Berlin 1926, S. 383 ff.

Kredite bei der N otenbank für Anlagezwedce abzu
fangen. Vielm ehr sehen wir in der A bsidit, sie zu 
beseitigen, die Gefahr, daß man glaubt, mit soldien  
unzulänglidien M itteln das übergreifen der Expansion 
bei der industriellen Fertigung auf den Notenum
lauf verhindern zu können. Dazu sind wirksamere 
M ittel notwendig, und dazu muß vor allem das Pro
blem der Expansion ganz anders gesehen werden. Der 
W ille zur Ausdehnung gehört zu jeder Unterneh
mung, sie wäre kaum gesund, wenn es anders wäre. 
Aber dieser W ille kann in seinen Grundtendenzen 
kaum von so kleinen V orteilen w ie den degressiven  
A bsdireibungen in der Steuerbilanz bestimmt werden. 
Dazu gehören w esentlid i größere Vergünstigungen, 
w ie  sie vor 1955 einmal bestanden haben. Aber selbst 
sie w irken nur mit und sind niem als der A usgangs
punkt für die Antriebskräfte. W irksamere M ittel, die 
einer Kreditausweitung für Zwedce der Investitionen  
entgegenwirken, sind audi sdion seit einiger Zeit er- 
folgreidi eingeleitet worden; das gehört aber in einen  
anderen Zusammenhang.

Sum m ary: T h e  d e g r e s s i v e  m e 
t h o d  o f  d e p r e c i a t i o n  a n d  
t h e  b u s i n e s s  c y c l e .  T he w riter, 
w ho recom m ends th e  accoun ting  m e
th o d  of w ritin g  off d ecreasin g  am ounts 
to  cover d ep rec ia tio n  as th e  m ost 
su itab le  one, re jec ts  th e  critic ism  th a t 
h as b een  b ro u g h t fo rw ard  ag a in s t it 
in  G erm an  public  opin ion. This c r itic 
ism  con tends th a t th e  sa id  m ethod  of 
co v erin g  dep rec ia tio n  is one of the  
forem ost causes of p re se n t in fla tionary  
p ressu res and  th e  forced up boom  in 
G erm an  in d u stry . To in v a lid a te  tho se  
reproaches, th e  au th o r g ives a  de
f in ition  of th is  p rin c ip le  of depreciation, 
u nd er re fe ren ce  to  Schm alenbach. Es
p ec ia lly  he s tresses th e  im portance of 
th e  d istinc tion  b e tw een  n ecessa ry  de
p rec ia tio n  and  h id d en  re se rv es . It is 
show n, how  fiscal adm in istra tio n  th a t 
had  b e e n  opposed  to  th e  m ethod  of 
d ecreas in g  d ep rec ia tio n  b ecau se  of its  
m ak ing  possib le  h idden  rese rv es , in  
th e  la s t  y e a rs  tu rn ed  to  acknow ledge 
it  bes ide  th e  lin ea r  m ethod. This new  
po licy  is d eriv ed  from  g en era l econ
om ic p o licy  and  is app lied  on ly  to 
such cap ita l goods th a t becom e tech
n ica l o bso le te  befo re  th e y  a re  to  be 
rep laced  b ecau se  of w ea r and  tea r. It 
is  show n th a t th e  forced up s ta te  of 
b usiness affa irs in G erm any  is due to 
a g g reg a te  econom ic fac to rs  and in  no 
m eans to ex p an sio n  m ade possib le  for 
in d u str ia l concerns b ecau se  of th e  
h ig h er d ep rec ia tio n  a llow ance acco rd 
ing  to  th e  new  fiscal policy . The dif
ference  be tw een  lin ea r  and  d ecreasing  
m ethods of covering  dep rec ia tio n s in  
accoun ting  system s is fa r too sm all as 
be ing  a  poss ib le  source  of a  forced  up 
expan sio n  d riv e  in  ind u stry .

R ésum é: C o n j o n c t u r e  e t  a m o r 
t i s s e m e n t s  d é g r e s s i f s .  En 
recom m andan t la  m éthode des am or
tissem en ts dég ressifs com m e la  m é
tho d e  la  p lus u tile , l 'a u te u r  s 'opp o se  
à  la  c ritique  form ulée p a r  l 'o p in io n  
publique  de la  R épublique F édéra le  
con tre  ce tte  m éthode. Selon l 'a rg u 
m en ta tio n  de ces m ilieux  c 'e s t la rg e 
m en t à  cause  de  l'em p lo i de p lu s en 
p lu s rép an d u  de c e tte  m éthode q u 'o n  
e s t a rriv é  à  l 'é ta t  ac tu e l d 'u n e  „con
jo n c tu re  surchauffée“. A fin  de ré fu te r 
ces reproches l 'a u te u r  p ro cèd e  à  une 
d éfin ition  ex acte  du term e „am ortisse
m ents dégressifs" en  su iv a n t le  p rin 
c ipe  é tab li p a r  SchmalenbacJi. L 'au teu r 
in sis te  su r la  ligne  de d ém arcation  
en tre  ce term e e t  celu i des „rése rves 
cachées“. L 'au teu r exp lique  le  change
m en t d 'a tti tu d e  de l'ad m in is tra tio n  des 
finances: A u  déb u t e lle  n 'ad m it pas 
l'em plo i d e  c e tte  m éthode dans le  b ilan  
fiscal, à  cause  de  sa  ten d an ce  de 
fac ilite r la  fo rm ation  de ré se rv e s  ca
chées. P o u rta n t au  cours des années 
d ern ières, eu  ég a rd  à  des ra iso n s éco- 
nom o-politiques, l 'ad m in is tra tio n  s 'e s t 
d écidée  à  adm ettre  la  m éthode des 
am ortissem ents dég ressifs à  cô té  de  la 
m éthode lin éa ire ; d 'ab o rd  p our des 
b iens de p ro d u c tio n  qui s 'a v è re n t dé
m odés av a n t d 'ê tre  usés. L 'au teu r ex 
p lique  le  phénom ène de  la  „conjonc
tu re  surchauffée" com m e le  ré su lta t 
d 'u n  ensem ble d e  fac teu rs  économ i
ques ag issan t sim ultaném ent, donc non 
com m e le  ré su lta t p ro d u it u n iquem en t 
p a r  une  expansion  ex ag érée  des p o s
s ib ilité s  d 'am o rtissem en ts à  la  su ite  
de  m esu res fiscales. Les som m es d iffé
ren tie lle s  ré su lta n t des ca lcu ls se lon  
la  m éthode d ég ress iv e  au  lieu  de  la  
m éthode lin éa ire  ne  so n t p as  suffi
sam m ent im portan tes  p o u r  se rv ir  de 
stim ulans à  la  co n jonctu re .

R esum en: E l m é t o d o  d e  l a  a m o r 
t i z a c i ó n  d e g r e s i v a  y  l a  c o 
y u n t u r a .  El au tor, qu ien  recom i
enda el m étodo de la  am ortizac ión  de
g res iv a  com o la  m ás conven ien te , se 
opone a  la  c rític a  que el púb lico  a le
m an hace  de ese  m étodo. Esa critica  
p re ten d e  que el ac tu a l exceso  de la 
p resen te  fase co y u n tu ra l es a tribu ib lé  
en  alto  g rado al hecho de  que el m é; 
todo  de  la  am ortizac ión  d eg res iv a  en 
A lem an ia  g an a rá  cada  véz  m ás te r 
reno . P ara  d esv irtu a r  esos reproches el 
au to r com ienza p o r d a r  u n a  defin ición  
de  noción  y  d em u estra  s is tem ática 
m ente  e l p rinc ip io  de la  am ortización , 
re firien d o se  a  Schm alenbach. En es te  
caso  re v is ta  im portan c ia  la  delim ita
ción  fren te  a  las re se rv a s  o cu ltas . 
Se dem uestra , adem ás, que  el fisco no 
to leró  es te  m étodo  p a ra  el b a lan ce  
trib u ta rio  p o rq u e  la  am ortizac ión  de
g resiv a  tien d e  a  fac ilita r  la  form ación 
de re se rv as . Pero  p o r razones p o litico 
económ icas el fisco p roced ió  a  adm itir 
la  am ortizac ión  d eg resiv a  a l  lad o  del 
m étodo linear, p rim eram en te  p a ra  ta 
le s  b ienes de in v e rs ió n  que se  an ticu an  
m ás de p risa  que se  d esgasten . Luege 
se se ñ a la  que el a lto  g rado  de  la  co
y u n tu ra  re su lta  de  las can tid ad es de 
la  econom ía en  su  to ta lid ad  y  nun ca  
de u n a  ex p an sió n  deb ido  a  las po si
b ilidades de em plear la  am ortización  
a  b ase  de la s  n u ev as d isposiciones 
tr ib u ta ria s . Las d iferen c ia s  num éricas 
e n tre  las  deducciones p a ra  la  d ep re 
c iac ión  hechas a  base  del m étodo lin ea r  
y  del d eg resivo  re su lta n  dem asiado 
in sign ifican tes que pud iesen  con stitu ir  
el p un to  de p a r tid a  de las  fuerzas que 
estim u lan  el m ovim iento  co yun tu ra l.
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